
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Leistungserbringung durch die Firma „Sommerzeit Charter Guschke 
und Wellmann GbR“, im folgenden „SzC“ genannt. 
Abweichungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung beider Vertragsparteien. 
 
§ 2 Bootsvermietung 
Die Vermietung des von SzC gestellten Bootes kommt nur durch die Schließung eines schriftlichen Vertrages 
zwischen SzC und dem Kunden, im folgenden „Charterer“ genannt zustande. 
Der Vertrag ist spätestens bei der Übergabe des Bootes zu fertigen. 

 
Der Charterer bereitet SzC per Telefon oder per E-Mail ein verbindliches Vertragsangebot. SzC kann dieses 
Angebot ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
Die Annahme des Angebotes kommt erst durch die Erteilung der Buchungsbestätigung (per Mail oder telefonisch) 
zustande. 

 
Die Vercharterung von Booten kann durch vorherige Reservierung erfolgen.  

 
Der Mietpreis, sowie die Kaution, ist vor der Bootsübergabe in voller Höhe zu entrichten. Rückerstattungen bei 
verspäteter Übernahme oder vorzeitiger Rückgabe erfolgen nicht. 

 
(1) Vertragsrücktritt / Stornierung 
Der Charterer verzichtet mit ausdrücklicher Zustimmung bei Vertragsabschluss auf das 14-tägige Widerrufsrecht, 
da SzC nach dem Vertragsabschluss unverzüglich mit den Arbeiten/ Vorbereitungen beginnt. 
Eine kostenfreie Stornierung durch den Charterer ist bis 48 Stunden vor Mietbeginn möglich. Für spätere Absagen 
haftet der Charterer mit dem Mietpreis in voller Höhe. 
Im Falle einer Stornierung vor 48 Stunden vor dem Mietbeginn, zahlt der Charterer eine Bearbeitungsgebühr von 
30% des Mietpreises für den Fall, dass das Boot nicht weiter vermietet werden kann. 
Wird ein neuer Termin für die aktuelle Saison (01.04. – 31.10.) vereinbart, so fällt keine Bearbeitungsgebühr nach 
Stornierung vor 48 Stunden  an. Bereits gezahlte Bearbeitungsgebühren werden als Guthaben verrechnet. 
Bei Nichterscheinen (ab einer Stunde) am gebuchten Termin sind 100% des Mietpreises zu zahlen. 

 
Sollte SzC aus besonderen Umständen gezwungen sein, vom Vertrag zurückzutreten, so erhält der Charterer 
sämtliche Beträge, welche im zugrunde liegenden Vertrag vereinbart und bereits gezahlt wurden, erstattet. 
 
(2) Unverfügbarkeit 
Ist SzC wegen unvorhergesehener Ereignisse nicht in der Lage das Boot zur Vermietung zu stellen kann SzC vom 
Chartervertrag zurücktreten. SzC ist nicht verantwortlich für Verwaltungsmaßnahmen der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) und seiner Unterbehörden (WSÄ) oder sonstiger die Schifffahrt 
beeinträchtigende Umstände (z.B. Hochwasser, Sturmfluten, Gezeiten, Sperrung, etc.) 
Ab einer Windstärke von 7 Bft werden die Boote nicht zur Vermietung ausgegeben. Entscheidungsgrundlage sind 
die amtlichen Windwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In diesem Fall werden dem Charterer die bereits 
gezahlten Gebühren erstattet. 
 
(3) Versicherung/ Haftung 
Die Boote verfügen über eine Kasko- und Haftpflichtversicherung. 
Die Selbstbeteiligung für die Kaskoversicherung beträgt 750,-€, welche im Schadenfall vom Charterer zu tragen 
ist. 
Schäden die durch den Charterer, oder dem von ihm bestimmten Bootsführer, verursacht werden und nicht durch 
die bestehenden Versicherungen gedeckt sind, hat der Charterer der SzC, auch über die hinterlegte Kaution hinaus 
zu erstatten. 

 
Die Kaution beträgt 300,-€ und ist vor Mietbeginn in bar zu hinterlegen. Sie wird dem Charterer nach schadenfreier 
Rückgabe des Bootes direkt ausgezahlt. 
In Fällen von Beschädigungen am Boot behält sich SzC vor, die Kaution einzubehalten. 
 
Bei Schäden, deren Höhe nicht sofort absehbar ist, wird die volle Kaution bis zur endgültigen Schadensabwicklung 
einbehalten. 
SzC wird für die Reparatur des Schadens einen Kostenvoranschlag durch eine Fachwerkstatt einholen. Die 
einbehaltene Kaution wird mit dem Kostenvoranschlag verrechnet. 
 
Sollte der Charterer einen Schaden verursacht haben, der die Weitervercharterung des Bootes unmöglich macht, 
werden die Ausfallkosten beim Charterer geltend gemacht. Der Charterer verpflichtet sich das Boot mit 
größtmöglicher Sorgfalt zu nutzen. 
 
Es besteht Seitens SzC keine Insassen bzw. Personenversicherung für die mitfahrenden Personen. Auch nicht für 
den Charterer. 
 



Der Charterer und seine Begleiter nutzen das Boot und sein Zubehör auf eigene Gefahr. Ansprüche jeder Art gegen 
SzC aus Schäden, die dem Charterer oder seinen Begleitern während der Nutzung durch das Boot, Teile des 
Bootes oder des Zubehörs entstehen, sind ausgeschlossen. Des Weiteren ist jegliche Haftung für den Verlust oder 
Schäden an persönlichen Gegenständen des Charterers oder dessen Begleitern ausgeschlossen. 
 
(4) Übergabe des Bootes 
Der Charterer erhält durch SzC eine Einweisung in das Boot und dessen Ausrüstung. Diese Einweisung wird 
dokumentiert und vom Charterer unterzeichnet. Diese Zeit ist Teil der Charter und darf nicht entfallen. 
 
Charterer und SzC prüfen das Boot und dessen Ausrüstung vor Fahrtantritt auf Schäden und dokumentieren diese. 
Sollte während der Fahrt etwas beschädigt werden, so unterrichtet der Charterer die SzC umgehend.  
Insbesondere sind Grundberührungen unverzüglich zu melden. 
Bei der Rücknahme prüft SzC das Boot wie vor Fahrtantritt. Für den Fall, dass nun nicht dokumentierte Schäden 
zu erkennen sind, ist SzC berechtigt gem. § 2 (3) zu verfahren. 
 
Verschweigt der Mieter bei der Rückgabe Schäden, so kann er auch dann haftbar gemacht werden, wenn SzC den 
Schaden bei der Rücknahme nicht sofort bemerkt hat. 
Wird das Boot nicht pünktlich geräumt und zurückgegeben, so haftet der Charterer für den Schaden, der SzC durch 
die Verzögerung entsteht. 
 
Das Boot wird in einem sauberen Zustand von SzC an den Charterer übergeben. Der Charterer hat es ebenso in 
einem solchen Zustand an SzC zurückzugeben.  
Bei starken Verunreinigungen (Schlamm, Fischreste etc.) behält sich SzC vor eine Gebühr von 100,-€ für die 
Endreinigung zu erheben. Diese wird mit der Kaution verrechnet. 
 
(5) Anforderung an den Fahrer 
Der Charter / Bootsführer verpflichtet sich: 

- Die Grundsätze der guten Seemannschaft einzuhalten 
- Keine gewerbliche Personenbeförderung zu betreiben 
- Den Törn so zu planen, dass je nach Wetterlage eine Rückkehr zum Liegeplatz durchgeführt werden kann 
- Keine Veränderung am Boot oder Ausrüstung vorzunehmen 
- Nicht mehr Personen an Bord zu nehmen als zugelassen sind 
- Das Boot nicht an Dritte weiterzugeben 
- Nur Person steuern zu lassen, die gem. § 3 SeeSchStrO dazu geeignet sind 
- Im Besitz eines gültigen Sportbootführerscheins für das betreffende Seegebiet zu sein 
- Das Boot nur im zugelassenen Fahrtgebiet zu führen 

- Es ist bei Unfällen oder der Beteiligung von auch unbekannten Dritten (Schäden an Anlagen, Bauwerken) die Polizei 
zur Aufnahme zu informieren. 

 
(6) Kraftstoff 
Der Treibstoff ist nicht im Charterpreis enthalten. Das Boot wird vollgetankt übergeben. Und ist durch den Charterer 
wieder vollgetankt zurückzugeben.  
Andernfalls wird der verbrauchte Treibstoff dem Charterer in Rechnung gestellt. Die Preise richten sich nach den 
marktüblichen Treibstoffkosten zzgl. einer Servicegebühr. 
 
 
§ 3 Kurse / Ausbildung 
Um bei SzC einen Kurs verbindlich zu buchen, bedarf es der Zahlung der vollständigen Kursgebühr innerhalb von 
vier Wochen nach Buchung. Ausnahmen bedürfen der Schriftform. 
 
(1) Rücktritt von gebuchten Kursen 
Ein kostenfreier Rücktritt von einem gebuchten und angezahltem Kurs ist bis 4 Wochen vor Kursbeginn möglich.  
Sollte der Rücktritt bis zu zwei Wochen vor dem Kursbeginn erfolgen, so behält sich SzC vor 50% der Kursgebühr 
einzubehalten. 
Bei einem Rücktritt einem Zeitraum von weniger als zwei Wochen vor Kursbeginn ist die Kursgebühr vollständig an 
SzC zu zahlen. 
 
(2) Mindestteilnehmerzahl 
Für den Fall, dass die Mindesteilnehmerzahl für die Kurse nicht erreicht wird, behält sich ScZ vor, den Kurs nicht 
durchzuführen. Die Teilnehmer werden hierüber spätestens eine Woche vor Kursbeginn unterrichtet. Die bereits 
gezahlten Gebühren werden erstattet. 
 
(3) Weisungsbefugnis 
Der Teilnehmer erkennt an, dass die durch SzC eingesetzten Ausbilder in den Belangen die Ausbildung betreffend, 
weisungsbefugt gegenüber dem Teilnehmer ist.  
Für den Fall, dass der Teilnehmer den Weisungen nicht nachkommt, ist der Ausbilder berechtigt, den Teilnehmer 
von der Veranstaltung auszuschließen. 
 



(4) Haftung 
Für Sach- und Personenschäden, die während der Ausbildung entstanden sind, haftet der SzC nur bei 
schuldhaftem Verhalten der Ausbilder. Werden Veranstaltungen wetterbedingt durch ScZ abgesagt, begründet dies 
keinerlei Haftung gegenüber den Teilnehmern. 
Nimmt ein Teilnehmer die geplanten Ausbildungstermine nicht wahr, so ist die Lehrgangsgebühr dennoch zu 
entrichten. 

 
Vor der Durchführung von Überlebenstrainings oder ähnlichen Kursen, müssen die Teilnehmer eine gesonderte 
Haftungsverzichtserklärung und Gesundheitserklärung abgeben.  
 
 
§ 4 Kojencharter / Leistung 
Für praktische Ausbildungstörns mit SzC stellt SzC das Boot mit einem ausgebildeten Skipper zur Verfügung. 
Gebucht werden kann ausschließlich der Platz an Bord. SzC ist nicht für die An- oder Abreise verantwortlich. 
Ebenso sind die Kosten für An- und Abreise nicht im Törnpreis enthalten. 
Weiterhin sind folgende Kosten sind nicht im Lehrgangspreis inkludiert: 
 - Verpflegung  
 - Brennstoff 
 - Liegegebühr 
 - Verpflegung für den Skipper 
Für diese Kosten ist eine Bordkasse durch die Crew zu bilden. 
 
(1) Buchung von Kojencharter 
Die Buchung von Plätzen bei praktischen Ausbildungstörns hat ausschließlich schriftlich zu erfolgen. SzC bestätigt 
die Anmeldung durch eine schriftliche Buchungsbestätigung. 
 
(2) Zahlung 
Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Zahlung von 50 % des Törnbeitrages zu 
überweisen. 
Die restliche Törngebühr ist 3 Monate vor Beginn der Reise zu zahlen. 
 
(3) Rücktritt 
Bei Rücktritt von einem praktischen Ausbildungstörn ist SzC umgehend schriftlich zu informieren. 
Bis 5 Monate vor Beginn der Reise erfolgt der Rücktritt gebührenfrei, sofern SzC noch keine Kosten entstanden 
sind. 
Bis 3 Monate vor Beginn der Reise werden 50 % der Törngebühr einbehalten. 
Erfolgt der Rücktritt in einem Zeitraum von weniger als 3 Monaten vor der Reise, so wird die volle Törngebühr 
einbehalten. 
 
§ 5 Gutscheine 
Die durch SzC ausgestellten Gutscheine sind nur für den im Gutschein genannten Zweck einzusetzen. Gutscheine 
für Ganztagscharter können nicht geteilt werden. 
Eine Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. 
Die Geltungsdauer beträgt drei Jahre ab Ausstellungszeitraum. 
 
§ 6 Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen. Es gilt allein deutsches Recht. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
Werden Teile des Vertrages durch deutsche gesetzliche Bestimmungen ganz oder teilweise eingeschränkt oder 
aufgehoben, so behalten die übrigen Teile des Vertrages ihre Gültigkeit. 
 
§ 7 Anerkennung AGB 
Mit der Unterschrift im Mietvertrag erkennt der Charterer die AGB an. 

 


